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A..liaü1e, Sitz
§ .r-

ner Verein füh-rt den lianten
rrHeiüat- u!d. Verkehrsverein Gusterath e.V.rr

3. Aufgaben

§z

o

.Ler Verein verfolgt ausschl1eßlich und. ulreitteLbar geneimützige
Zwecke. nr Will durch seine 1ätigkeit beitragen zur wj.rksalren
I'öriierurg des tr'rend.enverkehrs durch innere und äu8ere WeLbirng,
z',r.r Pflege der Heieatliebe, heimatkunde und Erschließung der
helEatLichen Schönleiten, der Bauten und (ulturstätten. Die .!,r-füllung dj.eser Aufgaben so1I erreicht ,^,erde4 durch:

f. innere r]nd äußere l/erbung für den t'rer0den'\rerkehr ln dex
Geleinde Gusterath.

2. idtarbeit, bei der Schaffung, ifle8e rJnd.Erhaltu-ng dex }jin-
richtungen, die der .Arholung und Gesurdung dj-enelr (Schaffung
von handerwegen, .ljIric-rituxg von tsänken, Schutzhütten, i,,ar-
kierung der Vrandert/ege, führungen usw.)

,. &itarbeit bej- der Schaffung und ständigen Verbesserurlg der
den tr'reEdenverkehr dienenden linrichtungen, insbesondere der
Verkehr§-, Unterkunf ts-, Verpflegungs-, IJnterhaltungB- u.D.d
Sportmöglichkeiten.

4. Yeryiittlung d.er Kultujrgüter durch uneEtgeltliche Unterrichtung
über die Sehenswürdigkeiten.

a
5. !flege der ileinatllebe und der riein1atkunde

anderungen, Verschöneru-ng d.es ortsbild.es,
Yolksbräuche- und sitten und der ,enkEä1er
und Kutst).

(Vorträge und
lrhaltung der
der Natu!, Ceschichte

6. ?flege lreunds chaftf i cher
Zusarnmenarbei t.

Beziehurlgen in l4ege interaational er

§,

Ier Verein erstrebt keil]elx Oewinn. Sol1te! §ich überschüsse ergeben,
so sind diese ausschlieiJlich fUr Zwecke des Vereins zu verwenoerl.
Die l'litgliedex dürfen keine Oewinnanteile utd j-n ihrer ligenschaft
a1s t,iitglieder keine sonstigen Zuwendurgen, Lei6tungerr odar Vorteile
aus 1'ritteln oder durch die ,I,ätj-gkeit des Vereins exhalten.

§4
Eben6owenlg darf jel0and. durch Verualturgsaufgabe[, aie deE Zveck des
Vereins fre&d. sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergüturgen
begü!6tigt werden.
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C. i'ritgli edschaft

§5 -
,er Verein hat a) ordentliche l,iiiglieder, b) Xhremitglieder

§6
Ordentliche hitgl"ieder könneD na.türliche Personen und juristische
Personen des öf.fentlichen urxd privaten kechts (Vereinigungen,
!irmen und linzelpersonen) werden, d.ie die geüeinnützigen- Satzungs-
zwecke unterstützen wol-1en.

Zu den Ehrenmiigli edern körulen 1.on d.er l"ritgliederversanEollulg
solche Personen gewählt we?d.e4r die sich ulr d.le tr'örderung der
vereinsziele besondere Verdi-enste ervrorben haben.

Die Aufnah[e der tlitglieder erfolgt durch den Vorstand..
- Die l.litslledschaft endet durch schriftliche Ankündigung Bit

a Vierteliahresfrist zum Schluß des Geschäfts i ahre s. Sle-endet ferner
- durch den fod, d.urch Verlust d.er bürgerlichen Ihrenrechte rürd

durch AusschLuß durch dle 1'1i tgl i ederversalEo1wrg.
AusgeschLossen weralen kannr wer die gemeinnützigen !estlebungen
des Yereins nicht neh-r unterstützt od.er ihnen zuwiderhandeltt
inabeso[dere uer obne Rücksicht auf d.ie geroeinnützige Zielsetzu-ng
d.ie .Förderung eigennütziger .delange verlangt. Ausgeschlossell wercien
kaII!. außexde&, wer alen i,li tgliedsbeitrag nicht od.er nicht regel-
näßig bezahlt. Rückstärldige !eiträge müseen gezahlt wexden.

Rechte u-nd Pflichter der i'litglieder
§7

a

nie äitglieder sind berechtigt, d,üch Anregungen uJrd Vorschläge
die Yereinsarbeit zu fördeln urd aII d.er iT itgliederversanotlurrg
teilzuneJuoen.
Die lliitglieder sind verpfliciitei, den Verein in §einen geneirlnützigen
Sestreburgen zu r.rntersilützen und gehalten, th-E die d.azu vorwendiSen
Auskü4fie zu geben.

Der Eintritt j.n den YereiII ver-c.fiichtet zu:r Zahlung d.es festgesetzten
Beitrages. Die JahresbeiträEe kö nelt auf tliunsch ilr viertel iährlichen
Tellbeträgen geleistet werden. ,-re tr'estsetzung der }iitgli edsbei träge
erfolgt ln der l,!i tglj.eder1rersäi,uii1'.m9.
Die i,iitglied.sbeiträge diirfe:1 nur zu-r !.riüllung der satzulgsgeEäßen
Vereinszvecke verweudet werde4, sie sind ilq ersten i,ionat des Geschäfts
jahres bzw. yiertel j ehrlicirer Zairlung im ersrer. Halboonat jeden
Vierteljahres fä11i9.

D

§8

\i ere insX. Orgarre aes

§e
Yeleins sind:Die Organe des

satrurlung (§ ,2 BcB), c)die Au
a)der Vorsiand, b)die i'iitglietlerver-
sscnüsse.
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!. Yorstand

§10

Gesetzlichel.,Yertreter d.es Heimat- und Verkehrs1rereins Gusrerath e,V.
iE Sinne des § 26 BGB ist d.er Voxsitzende und i& iralle seiner
Verhlnderurg sein Stellvertreter. Der yoxsitzende leitet aIle
Verhandlungen und Vereinsgeschäfte in Rah-men d.ieser Satzung. Seine
r.{ah1 erfolgt durch die i,iitglieder.I.ersamelung auf dJei Jahre, die
wiederwahl ist zu1ässig.
l)er Vorstand. in Sinle dieser Satzung besteht aus den Vorsitzenden,
ei.D.en Stellvertreter, d.e[o Schriftftihrer, deu Ka6sierer rurd drei
weiteren lviitgliedern(Belsitzer). In den erweiterten Vorsta!1d,,/ird
eitr Wa4derwart aufgeaonBen. nie },/ahl des Vorstandes erfolgt durch
dle rllitgliederversam4lung auf d,rei Jahre. .Der Vorstand bleibt jedoch
nach Ablauf seiner Antsdauer solange iro Amt, bis eir [euex Vorstand
oxdnulgsgemäß gei{äh1t ist, die wiedervahl ist zulässig.
nie Sitzu]]gen des V016tandea find.en nach tsedarf statt. Die ]rinladung
zu den Sitzungen erfolgt schrlftlich, in der Rege1 zwei Wochen, ln
dringenden Fä1len aber ,oindestens drel 'Iage vorher, r.mter A4gabe der
lagesordtru.ng. Der Vorstard ist beschlußfähig bei Anwesenheit von
nindestens einen .Drittel seiner iLitglieder.
Über die Verhandlungen 1st eine Niederschrift anzufertigen,
Vorsitzende!. oaler alessen Stellvertleter und einel0 weiteren
nitglied zu u]r.tbrzeichnen ist.
,er Yorstand hat fol8ende hufgaben:
Der Vorstand hat d.ie ]Jeitung des Verkehrsvereins zur -tsxfül1r]ng der
nach § 2 dieser Satzung gestellten Aufgaben. Insbesolldere zäh1en
zu seine[ obliegenheit€n 3

Vorbereltung und Durchführung d.er 3eschlüsse d.er i,titgll ed.erver-
sanBlurg,
Aufstellurg des Haushaltsplanes,
Yerwaltung des Vereinsvernögens u-nd. iechrungslegu-ng gegetliiber
d.er uitgliederversaEmlwrg,
-Ljirlsetzu]xg der Äussc]rüsse.

a Zu-r llledigurg laufeoder Geschäfte von besonalerer, aber nicht
- gxurdsätzlicher Bed.euturg kanr d.er Voratand einen engeren Vorstand.

bilden, dero der Vorsitzend.e, sein Stellvertreter, der Schriftführer
urxd der trassiexer angehören.

G I'ri t g1i e d.erversamql"ung

§11

die vou
Vors tand s-

Die i'Iitgliederversalrnlulrg wird von d.em Yorsitzend.en jährlich nin-
destens einBal eiEberufen. Iline außerord.entliche i',itglied.erver-
samjllu.ng hat stattzufinde!, werur ein Zehtxtel der iiitglieder diese
schriftlich nit Angabe der Verbandlungsgegenstäxde beantragt. Iie
r'ritgliederversarunlutlgen sind. wenigstens zwei Wochen vorher durch
öffe[tliche ]ekalntEachung j.Io ilitteilungsblatt dex VerbandsgeEeinde
Ruwer urxter Algabe d.er !'agesordnr].ng eiazuberufen. )ie ordnulgsgemäß
eiubeluferxe lviitglied.erversarfiIllung ist ohre Rückslcht au.f die Zahl
der .Ejrschienenen beschLußfähig. Jedes l"ritglied hat ejne S'liDrme.jJei Abstiu0urxg entscheide! d.ie eirfache l,rehrheit dea' Stimiren,
abgesehen von den in den § 14 und 15 festgelegten r-äIlen. 5ei
Siinmengleichheit gj.lt der Antrag a1s abgelehnt (gil-t sinngefl.
auch für -Beschlü6se in Vorsrand).

I



ie IitgliederversairuriuDg wi!d, von deq Vorsltzenden oCel seir1elojtellvertreter geleitet. lJie Tagesordnung muß bei der orüentliche[
i,ri tgliederversam:lIu-ag (§ :z non; folgendä -yunkre er.tnalrea:
a) Jahre sbericht
b ) Jahresrechnung, Rechnlrngsprüfunesbericht und ]rntlastung

des Vorstarde s
c) Genehuigung des Haushal Esplanes
d) wahl der i'ritglieder des Vorstandes (§ 1o aer satzung)
e) vorLiegende Anträge

4

tgliederveraalomlu]].g
n solcher BestiDmungen der
gensverwaltung d.es Vereins

des biaherigri Zwecks fäI1t
i.n 'Iri.r-ku'r/el: oder an eine

Körperach?"ft zur Verwend,ung
der Sarzung.

Satzung, vrelche deD. Zweck
betreeifelr,
bei seiner Aaflösug

tjber dle Yerhandlungen d.er i,ritgli edexversarurLLung 1st eine Niederschrif
anzuiertige&, die voE Vorsitzenden oder dessen SteLLvertreter und
einel! weiteren r,ritglied zu unterzeichren ist.

Ii. Ausschüsse
§ 12

o
J. Geschäfts jahr

§r,
nas Geschäftsjahr Läuft vou 1. Januar bj.s ,1. ljezeEber.

K. Satzungsätrderungen und. AuflöEurrg des Verein§
§14

Abänd,erunge4 an der Satzung bealürfen einer liehrheit von Ej.ndestens
d.rel Viertel d.er anwesende! StinDen. Zur Anderung des Zweckes d.es
Vereina ist die Zuatio.Bulg alle! iv[tglieder erforderlich, die Zustln-
eurc.g der nicht erschLenenen i,litglleder euß schrifblich exfolgen.

§ 15

Ij-e Auflösung des Verkehxsvereins kann nur j-n einer zs üiese-m Zwesk
besond,ers eiaberufenen i,iitgliederversaümlurg oit Zweidrii telxoehrheit

a beschLossen trerclen urd vexlangt die Anwesenheit von mi.ld.-,stens zvJei
Drittel al1er i,litglieder. I& Falle der 3e schlußunfähi gkej.i 1st il]ner-
halb von zwei Uochen eine neue I,lltgliederversanmlung einzuberufen,
d.ie ohne Rücksicht auf die Zahl d.er erschienenen V ereinsn].tglieder
d.ie Aullösung nit einfacher I'rehrheit der Anwesenden bescli-Iieße4 karul.

§16

Der Vorstaüd kann für bestiroEte Arbeitsgebiete des Verkehrsvereins
Ausschüsse einsetzen, die nach seinen Weisurgen d.ie ihllen übertragenen
Aulgaben zu erfüllen haben. Die Ausschüsse können jederzeit volo
Vorstand. abberufen werden.

Bei Auflösurxg des Verej-ns oder bei Wegfall
das Veroögen an die Y erbandsgeoeiD.de Ruwer
als steuerbegünstigt besonders anerkanrte
für geEeiuützige Zlecke in Sinne d,es § 2
Beschlüsse der tri
a) über Änderu-uge

ode! die VerEö
b) über Yerwendu!

oder bei Wegfa1
d.es Yerndgens des Vereins

1 des bisherlgen Zweckes
sind, vor Inkrafttreten deü zuständ.igen Finanzamt nitzutei.-].en u-I}d
dürfen erst nach d.essen Zusti$ourg äusgeführt werden.
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